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Dr. Rolf Möhlenbrock 

Leiter der Steuerabteilung 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

TEL +49 (0) 30 18 682-0 

E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

DATUM 5. Juli 2022 

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail 

Bund der Steuerzahler e. V. 
Reinhardtstraße 52 
10117 Berlin 

Bundessteuerberaterkammer KdöR 
Postfach 02 88 55 
10131 Berlin 

Bundesverband der 
Deutschen Industrie e. V. 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 

Bundesverband des 
Deutschen Groß- und Außenhandels 
Am Weidendamm 1a 
10117 Berlin 

Bundesverband deutsche Banken e. V. 
Burgstraße 28 
10178 Berlin 

Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
im Haus der Deutschen Wirtschaft 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 

Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände 
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin 

Bürgerbewegung Finanzwende e. V. 
Motzstraße 32 
10777 Berlin 

DBB-Deutscher Beamtenbund- 
Tarifunion 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de 

http:www.bundesfinanzministerium.de
mailto:poststelle@bmf.bund.de


 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 
 

  

 

 

 

 
  

 

 
 

  

 
 

Seite 2 Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin 

Deutscher Anwaltverein e. V. 
Littenstraße 11 
10179 Berlin 

Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag (DIHK) 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 

Deutscher Steuerberaterverband e. V. 
Littenstraße 10 
10179 Berlin 

Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 
Mohrenstraße 58 
10117 Berlin 

DGB Bundesvorstand 
Henriette-Herz-Platz 2 
10178 Berlin 

Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. 
Wilhelmstraße 43/43 G 
10117 Berlin 

Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut 
gemeinnützige GmbH (HWWI) 
Heimhuder Str. 71 
20148 Hamburg 

Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) 
Am Weidendamm 1a 
10117 Berlin 

Ifo-Institut - Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung 
Poschingerstraße 5 
81679 München 

Institut der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e. V. 
Tersteegenstraße 14 
40474 Düsseldorf 



  
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 
 

      

    

  

Seite 3 

Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e. V. 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 

Institut für Weltwirtschaft 
an der Universität Kiel 
Düsternbrooker Weg 120 
24105 Kiel 

Institut für Wirtschaftsforschung 
Hohenzollernstraße 1 - 3 
45128 Essen 

ver.di Bundesvorstand 
Verbindungsbüro 
Paul-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin 

Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. 
Weidenweg 37 
10249 Berlin 

Wirtschaftsprüferkammer 
Rauchstraße 26 
10787 Berlin 

Zentralverband des 
Deutschen Handwerks 
Mohrenstraße 20/21 
10117 Berlin 

Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
Postfach 10 34 45 
68034 Mannheim 

BETREFF Referentenentwurf der Rechtsverordnung zur Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 AStG auf Funktionsverlagerungen; 
Einleitung Ressortabstimmung Länder- und Verbändeanhörung 

ANLAGEN 1 
GZ IV B 5 - S 1341/20/10003 :002 

DOK 2022/0647616 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Hiermit übersende ich den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für die 

geänderte Rechtsverordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 AStG 

auf Funktionsverlagerungen (FVerlV) in elektronischer Form. 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

    

 

     

   

         

     

        

      

       

     

      

     

   

 

 

   

Seite 4 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung 

der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) 

vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wurden die Regelungen zum Fremdvergleichsgrundsatz 

an die aktuellen OECD-Verrechnungspreisleitlinien angepasst und neu strukturiert. In diesem 

Zusammenhang wurden die Bestimmungen zur Funktionsverlagerung konkretisiert und in 

einen neuen Absatz 3b in § 1 des Außensteuergesetzes (AStG) überführt. Regelungen zum 

Transferpaket aus der bisherigen FVerlV werden nun im Gesetz definiert. Dadurch verweisen 

die entsprechenden Regelungen der bisherigen FVerlV nicht mehr auf die aktuelle Fassung 

des Gesetzes und wurden dort durch die Aufnahme ins Gesetz obsolet. 

Nach § 1 Absatz 6 AStG wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, eine 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Einzelheiten zur 

einheitlichen Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Sinne des § 1 Absatz 3b AStG 

geregelt werden. 

Die Rechtsverordnung ist für die rechtssichere Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes 

auf Funktionsverlagerungen maßgeblich. Die seit 2008 existierende FVerlV ist mit Blick auf 

die oben angesprochenen gesetzlichen Anpassungen zu aktualisieren. In diesem 

Zusammenhang sollen auch Unklarheiten und Anwendungsprobleme der bisherigen Fassung 

beseitigt werden. 

Wenn Sie eine schriftliche Stellungnahme zum Referentenentwurf abgeben möchten, 

wäre ich für eine Übersendung bis zum 2. August 2022 (gerne auch per E-Mail an 

IVB5@bmf.bund.de) dankbar. 

Nach Beschluss der Bundesregierung werden zur Erhöhung der Transparenz 

Verbändestellungnahmen zu Gesetz- und Verordnungsgebungsverfahren im Internet 

veröffentlicht. Ich bitte Sie daher, Ihre Stellungnahme frei von personenbezogenen Daten 

abzugeben (etwa als Anlage zu Ihrem Anschreiben) oder alternativ in Ihrer Stellungnahme 

etwaige personenbezogene Daten zu schwärzen. Sollten Sie eine Stellungnahme mit 

personenbezogenen Daten abgeben wollen, möchten wir Sie bitten, sogleich den Nachweis über 

die erteilte Einwilligung der betroffenen Personen zur Veröffentlichung ihrer in der 

Stellungnahme enthaltenen personenbezogenen Daten mit zu übermitteln. Sollten Sie mit einer 

Veröffentlichung Ihrer Stellungnahmen nicht einverstanden sein, müssten Sie bei Übermittlung 

Ihrer Stellungnahme deren Veröffentlichung widersprechen. In diesem Fall wird im Rahmen 

der Veröffentlichung lediglich vermerkt, dass eine Stellungnahme Ihres Verbandes eingereicht 

wurde. 

Im Auftrag 

Dr. Möhlenbrock 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

mailto:IVB5@bmf.bund.de



